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Beteiligung der Beho �rden und sonstigen Tra �ger o�ffentlicher Belange 

Anlage 1a: Stellungnahmen der Beho �rden und sonstigen Tra �ger o�ffentlicher Belange zum 
Bebauungsplanentwurf 7-29 

Mit Schreiben vom 06.04.2009 wurden 40 Beho �rden und sonstige Tra �ger o�ffentlicher Belange gema �ß § 4 Abs.1 des 
Baugesetzbuchs sowie bezirkliche Dienststellen um Stellungnahme zum Planentwurf gebeten. Es gingen von den 
Beho �rden und sonstigen Tra �gern o�ffentlicher Belange und bezirklichen Dienststellen insgesamt 32 schriftliche 
Stellungnahmen ein, in denen u�berwiegend Hinweise gegeben wurden. Es wurden Stellungnahmen beru �cksich- tigt, die 
u�ber die gesetzte Frist hinaus bis zum 09.05.2009 eingingen. 

Eisenbahn-Bundesamt (6) 

Stellungnahme Auswertung 

Die Stellungnahme des Eisenbahn-Bundesamtes zur 
fru �hzeitigen Beho �r- denbeteiligung vom 29.04.2008 
wird vollsta �ndig inhaltlich aufrechterhalten und ist zu 
beru �cksichtigen. 

Nachfolgend werden die Stellungnahmen vom 29.04.2008 
sowie die aktu- alisierten Auswertungen hierzu wiedergegeben. 

(aus Stellungnahme vom 29.04.2008) 

Fu �r die Errichtung der geplanten 
Eisenbahnu �berfu �hrung ist ein Planrechts- verfahren 
gema �ß § 18 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) 
durchzufu �h- ren. Ein Antrag gema �ß § 18 AEG kann 
ausschließlich durch das Eisen- 
bahninfrastrukturunternehmen DB Netz AG gestellt 
werden. Die DB Netz AG als Eigentu �merin der 
planfestgestellten Fla �chen und der Eisenbahninf- 
rastruktur ist am Genehmigungsverfahren zu 
beteiligen. 

Das Eisenbahn-Bundesamt stimmt vorbehaltlich der 

Zustimmung der DB Netz AG und der Durchfu �hrung 
eines PIanrechtsverfahrens gema �ß § 18 Allgemeines 
Eisenbahngesetz (AEG) fu �r die zu errichtende 
Eisenbahn- u�berfu �hrung dem Entwurf des 
Bebauungsplans 7-29 zu. 

Es ist beabsichtigt, das erforderliche Verfahren nach dem 
Allgemeinen Eisenbahngesetz parallel zum 
Bebauungsplanverfahren durchzufu �hren. In der Begru �ndung 
zum Bebauungsplan wurde auf diesen Sachverhalt hin- 
gewiesen. Erste Abstimmungen mit der Senatsverwaltung fu �r 
Stadtent- wicklung und der Deutschen Bahn AG zu dieser 
Thematik haben stattge- funden. Entsprechend dem Fortschritt 
der Abstimmungen werden die Er- la �uterungen in der 
Begru �ndung im Bebauungsplan erga �nzt und erforder- liche 
Regelungen in den sta �dtebaulichen Vertrag aufgenommen. 

Mit der Zustimmung des Eisenbahnbundesamtes werden die 
Planungsab- sichten des Plangebers unterstu �tzt. 

(aus Stellungnahme vom 29.04.2008) Die 
Betriebsanlagen der Bahn einschließlich der 
Schutzvorkehrungen 

Die vorhandenen Betriebsanlagen wurden in den relevanten 
Fachgutach- ten (insbes. zu La �rmemissionen) beru �cksichtigt 
und sind in die Abwa �gung 

genießen Bestandsschutz. Bestandsschutz beinhaltet 
insbesondere, dass ku �nftige Anwohner/Nutzer an einer 
bestehenden Betriebsanlage der Bahn den Verkehrsla �rm 
und weitere Immissionen wie Erschu �tterungen zu dul- 
den haben, die sich aus dem bestimmungsgema �ßen 
Gebrauch der Anla- gen ergeben. 
Immissionsminderungsmaßnahmen sind vom Bauherrn 
in eigener Zusta �ndigkeit vorzusehen und zu realisieren. 

eingegangen. 

Im Hinblick auf mo �gliche Erschu �tterungen werden die 
gesetzlichen Rege- lungen und die bestehenden Normen 
als ausreichend angesehen. 

Im Umweltbericht werden daru �ber hinaus die Auswirkungen 
der Bahnan- lage thematisiert. Im Umweltbericht wird darauf 
hingewiesen, dass entlang der S-Bahntrasse entsprechend 
den La �rmpegelbereichen im Plangebiet passive, 
la �rmabsorbierende Schallschutzmaßnahmen 
(la �rmabsorbierende Fassaden) zur Minderung der 
La �rmreflexionen fu �r die gegenu �berliegende Bebauung 
entlang der Bahn an den neuen Geba �uden nach DIN 4109 
erforderlich sind; dies ist im Rahmen der 
Baugenehmigungsverfahren abzuwickeln und wird im 
sta �dtebaulichen Vertrag gesichert. 

(aus Stellungnahme vom 29.04.2008) Der Hinweis bezieht sich auf die Umsetzung des 



Es ist sicherzustellen, dass bei der Umsetzung der 
Planungen und auch fu �r die Zukunft gewa �hrleistet wird, 
dass keinerlei Beeintra �chtigungen und/oder 
Gefa �hrdungen fu �r die Betriebsanlagen der Bahn und des 
Eisen- bahnbetriebes eintreten. Erforderlichenfalls sind 
entsprechende Vorkeh- rungen zum Schutz der 
Betriebsanlagen zu treffen. 

Bebauungsplans und nicht auf mo �gliche sta �dtebaulich 
relevante Sachverhalte. Er ist im weiteren 
Baugenehmigungsverfahren zu beru �cksichtigen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die lichte 
Durchfahrtsho �he der Eisen- bahnu �berfu �hrung u�ber die 
Planstraße A gema �ß Urteil des Verwaltungsge- richts 
Berlin vom 13.11.2008, Az. VG 13 A 139.01 mindestens 
4,50 m betragen muss. Daher wird gefordert, dass diese 
lichte Ho �he im Bebau- ungsplan festzusetzen ist, um 
spa �tere ggf. erforderliche A�nderungen an Bahnanlagen 
zu vermeiden. Es wird darauf hingewiesen, dass diese 
Festsetzung auch im Rahmen des Planrechtsverfahrens 
gema �ß § 18 AEG vom Eisenbahn-Bundesamt 
(Planfeststellungsbeho �rde) gefordert werden ko �nnte. 

Der derzeitige Entwurf zur Planstraße A sieht bereits eine 
Durchfahrtsho �- he von 4,50 m vor. Er ist u.a. auch 
Grundlage fu �r Regelungen im sta �dte- baulichen Vertrag 
zwischen dem Land Berlin (Bezirk) und dem Projekt- 
entwickler. Aus diesem Vertrag gibt es eine zusa �tzliche 
Verpflichtung des Projektentwicklers mit dem Land Berlin 
(Bezirk), einen Erschließungsver- trag abzuschließen, der 
die detaillierte Ausfu �hrungsplanung vorsieht. Auf Seiten der 
Deutschen Bahn AG ist nach Abschluss einer 
Kreuzungsver- einbarung zwischen dem Land Berlin 
(SenStadt) und der Deutschen Bahn AG ein 
Plangenehmigungsverfahren durchzufu �hren, das auch die 
Rege- lungen zu den Durchfahrtsho �hen beru �cksichtigt. 
Zudem wird die Kreu- zungsvereinbarung in der Regel auf 
Grundlage der Entwurfsplanung ge- schlossen. 

Der Antrag zur Freistellung von Bahnbetriebsfla �chen 
(Flurstu �ck 63) des Bezirksamtes Tempelhof-Scho �neberg 
betrifft u.a. auch eine Bo �schungs- fla �che, die als 
o�ffentliche Gru �nfla �che festgesetzt werden soll. Es wird 
dar- 

Die genannte Teilfla �che ist Teil des Ost-West Gru �nzuges 
entlang der Ringbahn. Sie liegt im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans 7-29. Fu �r die Realisierung der Gru �nfla �che 
und weiterer Teilfla �chen finden deshalb Kauf- 

auf hingewiesen, dass diese Bo �schungsfla �che fu �r die sichere Ableitung der 
statischen und dynamischen Lasten aus dem Eisenbahnbetrieb in den 
Baugrund zwingend erforderlich ist. Es wird auch auf das Schreiben vom 
10.03.2009 von DB Services Immobilien verwiesen. Fu �r einen sicheren 
Eisenbahnbetrieb ist bei Aufrechterhaltung der Planungen die Errichtung einer 
Stu �tzmauer parallel zur Bahntrasse erforderlich, um die Lasten si- cher in den 
Baugrund ableiten zu ko �nnen. Diese Stu �tzwand ist im Rahmen der o�ffentlich-
rechtlichen Zulassungsentscheidung nach § 18 AEG eben- falls als 
Plangegenstand zu benennen und als Eisenbahnanlage planfest- zustellen. 

verhandlungen mit der Deutschen 
Bahn AG statt. Im Rahmen dieser 
Kaufverhandlungen wird der Bezirk 
die erforderlichen Gespra �che zur 
Not- wendigkeit der Durchfu �hrung 
des Verfahrens nach § 18 AEG 
aufnehmen. 

DB Services Immobilien GmbH (7), a. DB Services Immobilien GmbH 

Stellungnahme Auswertung 

Gema �ß Artikel 1 § 2 Eisenbahnneuordnungsgesetz - 
ENeuOG vom 27.12.1993 (BGGL. I S 2378) - ist die 
Deutsche Bahn AG u�ber die Lie- genschaften der 
Deutschen Reichsbahn verfu �gungsberechtigt. 

Es ist davon auszugehen, dass alle Grundstu �cke und 
Grundstu �cksteile u�ber die die Deutschen Bahn AG 
gema �ß Artikel 1 § 22 ENeuOG verfu �- gungsberechtigt 
ist, im allgemeinen dem besonderen Eisenbahnzweck 
dienen und die entsprechenden baulichen Anlagen 
gema �ß Artikel 5 § 18 ENeuOG als planfestgestellte 
Bahnanlage zu verstehen sind. 

Grundstu �cke, die sich im Eigentum der Deutschen 
Bahn AG befinden, dienen dem besonderen 
Eisenbahnzweck. Es sind planfestgestellte Ei- 
senbahnfla �chen, die nach Freistellung von 
Eisenbahnbetriebszwecken, vorausgesetzt einer 
positiven Entbehrlichkeitspru �fung, u�berplant werden 
du �rfen. Diese Fla �chen sind zu erwerben. Dazu ist eine 
Kaufanfrage an die DB Services Immobilien GmbH, 
Niederlassung Berlin zu stellen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Der Kauf von Bahnfla �chen in geringem Umfang ist zum 
gegenwa �rtigen Zeitpunkt no �rdlich der Ringbahn erforderlich. 
Die Kaufverhandlungen wur- den eingeleitet. 

Auf die planfestgestellten Bahnanlagen, die unmittelbar an das 
Plangebiet grenzen, wird in der Begru �ndung hingewiesen. 

Teil des Plangebietes ist auch ein kurzer Abschnitt der 
Ringbahn. Unter- halb des Bahndamms soll eine o�ffentliche 
Verkehrsfla �che festgesetzt wer- den. Der 
Eisenbahnbetriebszweck wird dadurch nicht in Frage gestellt. 

Eine Entlassung aus der Planfeststellung ist ggf. fu �r 
brachgefallene Bahn- fla �chen und die gegenwa �rtig als Kfz-
Werkstatt genutzten Fla �chen no �rdlich der Bahntrasse 
erforderlich. Hierbei handelt es sich um eine Teilfla �che des 
Flurstu �cks 39 no �rdlich der Torgauer Straße, eine Teilfla �che des 
Flur- stu �cks 41 zwischen der Torgauer Straße und dem Damm 
der Ringbahn, sowie eine Teilf la �che des Flurstu �cks 63 
(Ringbahn). Mit Ausnahme des Flurstu �cks 63 werden die 
genannten Fla �chen nicht mehr zu Bahnbe- triebszwecken 



genutzt. Eine Entlassung ist Voraussetzung fu �r die Fest- 
setzung des Bebauungsplans. Hier ist auf einer Teilfla �che die 
Anlage ei- 

nes Abschnitts der Planstraße A vorgesehen. 

Zur formellen Sicherung erfolgen im weiteren Bebauungsplanverfahren Abstimmungen 
mit der Deutschen Bahn AG. 

Grundsa �tzlich ist bei 
Planungen zu sichern, dass es 
zu keiner U�bertra- gung von 
Abstandsfla �chen gema �ß § 6 
der BauO Berlin kommt. 

Es wird vorausgesetzt, dass mit der Stellungnahme die U�bertragung von 
Abstandsfla �chen auf Bahnfla �chen gemeint ist. 

Nach der Bauordnung fu �r Berlin mu �ssen Abstandsfla �chen auf dem eige- nen 
Grundstu �ck liegen, du �rfen sich jedoch auch bis zur Mitte von o�ffentli- chen Verkehrs-, 
Gru �n- und Wasserfla �chen erstrecken. In die Abwa �gung wird hierbei auch die 
vorhandene Bahnanlage eingestellt, bei der aufgrund ihrer Bedeutung fu �r den 
o�ffentlichen Nahverkehr in Berlin davon auszuge- hen ist, dass sie auch sehr langfristig 
als Verkehrstrasse erhalten bleibt und nicht u�berbebaut wird. Das Grundstu �ck der 
Wannseebahn hat eine unterschiedliche Tiefe von etwa 25 bis 32 m (von Norden nach 
Su �den). Im Norden liegt die Abstandsfla �che des Baufeldes 7 etwa 5 m auf dem Bahn- 
grundstu �ck, beim Baufeld 3 sind es etwa 8,5 m. Das Baufeld 1 an der Su �dspitze weist 
aufgrund der schra �gen Anordnung der Baugrenzen eine U�berdeckung auf den 
Bahnfla �chen von etwa 6 m bis 15 m auf. Es wird jeweils nicht die Mitte der Bahnfla �che 
erreicht. Im Bereich des Cherusker- parks sowie su �dlich der Torgauer Straße liegen 
ebenfalls Abstandsfla �chen auf planfestgestellten Bahnfla �chen. Auch hier ist nicht 
davon auszugehen, dass Geba �udenutzungen erfolgen (Verkehrsfla �chen, 
Gru �nanlagen). 

Unter dieser Voraussetzung ist eine entsprechende Vorgehensweise hier 
gerechtfertigt. Dabei ist auch zu beachten, dass durch (ausdru �ckliche) Festsetzung im 
Bebauungsplan (sogenannte erweiterte Bauko �rperfestset- zung) die Abstandsfla �chen 
gegenu �ber den Regelungen der Bauordnung verku �rzt werden (Vorrang 
bauplanerischer Festsetzung). 

Das Errichten, Betreiben und 
der Abbruch baulicher Anlagen 
hat nach den anerkannten 
Regeln der Technik und unter 
Einhaltung der gu �ltigen Si- 
cherheitsvorschriften zu 
erfolgen. 

Fu �r alle zu Schadensersatz 
verpflichtenden Ereignisse, die 
aus der Vorbe- reitung, der 
Bauausfu �hrung und dem 
Betrieb abgeleitet werden 
ko �nnen und sich auf 
Eisenbahnflurstu �cke und auf 
darauf befindlichen Sachen 

Der Hinweis betrifft die konkrete Umsetzung von Bauvorhaben und ist nicht 
bebauungsplanrelevant. 

auswirken, haftet der Bauwerber bzw. der Bauherr. 

Die Zuga �nglichkeit zu den Bahnanlagen muss fu �r Instandhaltungs- 
und Sanierungsarbeiten fu �r die Mitarbeiter der Deutschen Bahn 
AG jederzeit zuga �nglich sein. Gema �ß den vorgelegten Unterlagen 
ist fu �r den Weg ent- lang der Bahn ein Geh- und Leitungsrecht 
vorgesehen. 

Die Zuga �nglichkeit der Bahnanlagen wird 
gegenu �ber dem gegenwa �rtigen Zustand nicht 
wesentlich vera �ndert. Nur auf einem kurzen 
Abschnitt im Su �dwesten des Plangebietes soll eine 
Bebauung direkt an der Grund- stu �cksgrenze 
ermo �glicht werden. Diese ist im weiteren Verfahren 
mit der Deutschen Bahn AG abzustimmen. 



Fu �r Be- und Entwa �sserungsleitungen sind eigene Anlagen zu 
errichten. Gleich gelagerte Anlagen und Bahngra �ben der DB Netz 
AG du �rfen nicht genutzt werden oder in ihrer Funktion 
beeintra �chtigt werden. Die Ableitung von Trauf- und Regenwasser 
hat grundsa �tzlich bahnabgewandt zu erfol- gen. 

Der Hinweis betrifft keine 
bebauungsplanrelevanten Sachverhalte. Die 
entsprechenden Vorgaben ko �nnen erst im 
Baugenehmigungsverfahren beru �cksichtigt 
werden. 

Die Lagerung von Baumaterial, das Ablagern und Einbringen von 
Aushub- oder Bauschuttmassen sowie die sonstige Nutzung von 
Eisenbahnfla �chen fu �r das Errichten und Betreiben von baulichen 
Anlagen ist auszuschlie- ßen. Ausnahmen dazu bedu �rfen der 
ausdru �cklichen vorherigen schriftli- chen Genehmigung durch die 
Deutsche Bahn AG. 

Grenzmarkierungen und Kabelmerksteine der Deutschen Bahn AG 
du �rfen nicht entfernt vera �ndert oder verschu �ttet werden. 

Der ungehinderte Zugang von Kabeln und Leitungen fu �r 
Instandhaltungs- und Erneuerungsarbeiten ist jederzeit zu 
gewa �hrleisten. Vorhandene Lei- tungen und Kabel der Deutschen 
Bahn AG sind nicht zu u�berbauen und wa �hrend der Bauphase 
nicht zu bescha �digen. Dazu sind rechtzeitig vor Baubeginn die 
Kabelmerkbla �tter bei der Deutschen Bahn AG einzuholen. Es wird 
darauf hingewiesen, dass das Vorhandensein von Kabeln und 
Versorgungsleitungen der Bahn im mittel- und unmittelbaren 
Bereich au- ßerhalb der Eisenbahnfla �chen grundsa �tzlich nicht 
ausgeschlossen werden kann. 

Der Hinweis betrifft keine 
bebauungsplanrelevanten Sachverhalte. Die 
entsprechenden Vorgaben ko �nnen erst im 
Baugenehmigungsverfahren beru �cksichtigt 
werden. 

Beleuchtungsanlagen und Werbeeinrichtungen im 
Straßenbereich sind so zu gestalten, dass eine Blendung des 
Eisenbahnpersonals und Verwech- selung mit Signalbegriffen 
der Eisenbahn jederzeit sicher ausgeschlossen werden. 

Der Hinweis wird an den fu �r die Planung der Straßen 
zusta �ndigen FB Tiefbau und Straßenverkehrsbeho �rde 
weitergegeben und ist im Bauge- nehmigungsverfahren 
zu beru �cksichtigen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass fu �r Begru �nungen parallel 
zur Eisen- bahnstrecke u. a. die Bestimmungen der Richtlinien 
882.0204 bis 882.0205 sowie 882.0303 der Deutschen Bahn 
AG zu beachten sind. Danach sind differenziert nach 
Geho �lzarten Mindestabsta �nde von der jeweiligen a�ußeren 
Gleisachse zu beru �cksichtigen (vorgesehene Geho �lz- 
pflanzungen "e" entlang des Weges zur Bahn). 

Die Auswahl der Damm- und Geho �lzarten ist so zu treffen, 
dass die in unseren Breiten heimischen Arten angepflanzt 
werden. 

Vor Signalen sind die Sichtfla �chen freizuhalten, sodass 
gegebenenfalls ein zusa �tzlicher Abstand der Geho �lze am 
Gleis erforderlich wird. 

Kabel- und Rohrtrassen sind freizuhalten, ein Mindestabstand 
von 2,00 m bei Geho �lzbepflanzungen ist einzuhalten. Das 
Vorhandensein von Kabeln und Leitungen der Bahn im mittel- 
und unmittelbaren Bereich außerhalb der Bahnfla �chen kann 
grundsa �tzlich nicht ausgeschlossen werden. 

Geho �lzbesta �nde am Gleis unterliegen nach § 4 des 
Allgemeinen Eisen- bahngesetzes dem Unterhaltungs- bzw. 
Instandhaltungsgebot. Durch Pflegemaßnahmen werden 
diese Vegetationsbesta �nde laufend den ge- forderten 
Sicherheitsbestimmungen angepasst. Es wird deshalb auf die 
Leitlinien zu Instandhaltung des Gru �ns an der Bahn 
verwiesen. 

Im gegenwa �rtigen Entwurf sind keine Festsetzungen zu 
Geho �lzpflanzun- gen entlang der Bahn vorgesehen. Es 
ist jedoch beabsichtigt, die Baum- reihe entlang der 
Wannseebahn zu erhalten. 

Aufgrund ihrer Bedeutung fu �r die bauliche Umsetzung 
des Bebauungs- plans werden die Hinweise im 
Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens beachtet. 

Konkrete Planungen in Eisenbahnna �he, die noch nicht im 
Entwurf ausge- wiesen werden, sind zur Einsichtnahme bzw. 
Pru �fung vorzulegen. Dabei ist die Beachtung der tatsa �chlichen 
vorhandenen Lagebeziehungen zu- einander unerla �sslich. 

Der Bebauungsplanentwurf ist bezu �glich der 
vorgesehenen Bereiche, in denen eine Bebauung 
ermo �glicht werden soll, vollsta �ndig. Die Deutsche Bahn 
AG wird im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren 
weiter einbe- zogen und auf diesem Wege u�ber die 
konkreten Planungen informiert. 



Das Schreiben gilt nicht als Zustimmung der Deutschen Bahn 
AG fu �r Bau-, Kreuzungs- oder Na �herungsmaßnahmen Dritter. 
Fu �r Kreuzungen und Na �herungen von Versorgungs-, 
Informations- und Verkehrsanlagen mit Bahnanlagen oder 
sonstigen Eisenbahngrundstu �cken sowie sonstige 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Fu �r die 
Unterquerung der Ringbahn wird der kurzfristige 
Abschluss einer Kreuzungsvereinbarung zwischen dem 
Land Berlin und der Deutschen Bahn AG angestrebt. 
Hier- zu steht das Bezirksamt in Abstimmung mit dem 
zusta �ndigen Referat der 

Baumaßnahmen im unmittelbaren Na �herungsbereich der 
Bahnanlage, die im Zuge der Realisierung von 
Bauleitplanungen erforderlich sind, mu �ssen besondere 
Antra �ge mit Bahnanlagepla �nen im Maßstab 1:1.000 und 
ent- sprechende Erla �uterungsberichte in mind. 4-facher 
Ausfertigung gestellt werden. 

Senatsverwaltung fu �r Stadtentwicklung und der Deutsche 
Bahn AG. 

Nach derzeitigem Erkenntnisstand kann von einem 
erfolgreichen Ab- schluss der Kreuzungsvereinbarung als 
Voraussetzung fu �r die Erschlie- ßung des Kerngebietes 
ausgegangen werden. 

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass gema �ß der 16. 
Verordnung zur Durchfu �hrung des 
Bundesimmissionsschutzgesetzes (Verkehrsla �rmver- 
ordnung) durch die Deutsche Bahn AG keine 
La �rmschutzmaßnahmen erforderlich sind bzw. 
beru �cksichtigt werden. Auswirkungen, die durch Er- 
schu �tterungen und Verkehrsla �rm eintreten ko �nnen, sind ggf. 
bei der Pla- nung zu beru �cksichtigen. 

Schadensersatzanspru �che an die Deutsche Bahn AG fu �r 
den Fall, dass dem Antragsteller, Bauherrn, 
Grundstu �ckseigentu �mer oder -nutzer durch den 
gewo �hnlichen Bahnbetrieb in seiner jeweiligen Form 
Scha �den an Eigentums- oder Pachtfla �chen oder an Sachen 
auf diesen entstehen, ko �nnen nicht abgeleitet werden. 
Insbesondere gilt fu �r Immissionen wie Erschu �tterungen, 
La �rmbela �stigungen, Funkenflug oder dergleichen, die von 
Bahnanlagen und dem gewo �hnlichen Bahnbetrieb 
ausgehen, der Ausschluss jeglicher Anspru �che. 

Ebenso ist auf die Geltendmachung von 
Abwehrmaßnahmen nach § 1004 in Verbindung mit § 906 
BGB sowie nach dem Bundesimmissionsschutz- gesetz 
(BImSchG), die durch den gewo �hnlichen Bahnbetrieb in 
seiner jeweiligen Form veranlasst werden ko �nnten, vom 
Bauherrn zu verzichten. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Bebauungsplanbelange sind nicht beru �hrt. 

Die Standsicherheit und Funktionsfa �higkeit aller durch die 
geplante Be- bauung und das Betreiben von baulichen 
Anlagen beeintra �chtigten oder beanspruchten Bahnanlagen 
ist sta �ndig und ohne Einschra �nkungen, auch insbesondere 
wa �hrend der Baudurchfu �hrung zu gewa �hrleisten. Bahnda �m- 
me du �rfen nicht ab- oder untergraben werden, auch nicht 
die geradlinige Fortsetzung des Dammes unterhalb der 
jeweiligen Gela �ndeoberfla �che. 

Auf die Absicht, unterhalb des Bahndammes 
planungsrechtlich eine o�f- fentliche Verkehrsfla �che zu 
ermo �glichen, wurde bereits hingewiesen. Ab- grabungen 
ko �nnen daru �ber hinaus im Bereich der festzusetzenden 
Gru �n- fla �che su �dlich der Torgauer Straße erfolgen. Hier 
soll nach derzeitigem Planungsstand in Abstimmung mit 
der DB AG eine Stu �tzwand errichtet werden. Da die 
Hinweise die Baudurchfu �hrung betreffen, werden sie im 
Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens 
beru �cksichtigt. Auswirkungen auf die Festsetzungen des 
Bebauungsplans sind nicht gegeben. 

DB Services Immobilien GmbH (7), b. DB Netz AG 

Stellungnahme Auswertung 

Zu I, 2.3.2.: Bei direkt an Bahntrassen anschließenden 
Grundstu �cken ist ein Geh- und Befahrungsrecht zur 
Wartung und Instandsetzung der Bahnanlagen zu 
gewa �hrleisten. Es sind die gema �ß den anerkannten Re- 
geln der Technik einzuhaltenden Absta �nde zu 
Bahnanlagen anzuwenden. 

Die Zuga �nglichkeit der Bahnanlagen wird gegenu �ber dem 
gegenwa �rtigen Zustand nicht wesentlich vera �ndert. Nur auf 
einem kurzen Abschnitt im Su �dwesten des Plangebietes soll 
eine Bebauung direkt an der Grund- stu �cksgrenze ermo �glicht 
werden. Diese ist im weiteren Verfahren mit der Deutschen 
Bahn AG abzustimmen. 

Maßnahmen fu �r Schall- und Erschu �tterungsschutz an Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 



neu errichteten Geba �uden und Anlagen ko �nnen nicht zu 
Lasten der DB AG erfolgen. Bebauungsplanbelange sind nicht beru �hrt. 

Zu Punkt I, 2.4.11: die Kreuzungsvereinbarung zur 
Errichtung des Bru �- ckenbauwerks ist gema �ß 
Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) zu schlie- ßen. 

Dem Hinweis wird entsprochen. Der Verweis auf die 
Gesetzesgrundlage wird in der Begru �ndung erga �nzt. 

Zu Punkt II, 4.: der Eigentu �mer des Grundstu �cks hat das 
Bru �ckenbauwerk im Zuge der Planstraße A nach dem 
geltenden technischen Regelwerk durch die DB AG 
errichten zu lassen. Durch die besondere Belastung des 
Berliner Innenrings kann die DB AG einer Bauplanung 
und Ausfu �hrung durch Dritte nicht zustimmen. 

Der Hinweis betrifft die konkrete Umsetzung von 
Bauvorhaben. Die Zu- sta �ndigkeit der Bauplanung und 
Ausfu �hrung ist im Rahmen der Kreu- zungsvereinbarung zu 
regeln. 

Zu Punkt III, 3.5.2: durch die Zunahme des Zugverkehrs 
auf der Strecke 6170 und der gleichbleibenden 
Belastung der Strecke 6020 ist durch die Erstellung 
eines Bru �ckenbauwerks im Bereich der Planstraße A 
eine ho �- here La �rmemission zu erwarten. Diese ist in 
dem La �rmgutachten zu be- ru �cksichtigen. Maßnahmen 
fu �r Schall- und Erschu �tterungsschutz, der durch die 
Eisenbahnu �berfu �hrung notwendig werden ko �nnte, sind 
durch den Investor zu tragen. 

Nach Abstimmung des fu �r die Erarbeitung des 
La �rmgutachtens beauf- tragten Bu �ros mit der DB AG hat sich 
ergeben, dass keine konkreten, verwertbaren 
Prognosezahlen fu �r die Bahnstrecke 6170 vorliegen. Daher 
wird eine Zunahme auch nicht weiter betrachtet. Sollten zu 
einem spa �te- ren Zeitpunkt differenzierte Prognosedaten 
vorliegen, werden diese im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens zu beru �cksichtigen. Eine A�n- 
derung der Aussagen in der Begru �ndung ist nicht notwendig. 

Zu Punkt IV, 2.6: die Absta �nde zu Bahnanlagen sind 
gema �ß geltendem technischen Regelwerk einzuhalten. 
Bei Arbeiten in der Na �he von Bahn- anlagen sind die bei 
der DB AG geltenden Regelwerke und Unfallverhu �- 
tungsvorschriften anzuwenden. 

Der Hinweis betrifft die konkrete Umsetzung von 
Bauvorhaben und wird im Baugenehmigungsverfahren 
beru �cksichtigt. 

Zu Punkt IV, 4.2: die Strecke 6176 ist gema �ß § 11 AEG 
stillgelegt. Eine Reaktivierung ist zum gegenwa �rtigen Zeitpunkt 
nicht vorgesehen. Gegen eine Trassenfreihaltung bestehen 
keine Einwa �nde. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die lichte Ho �he der Unterfu �hrung der Eisenbahnstrecke ist in der 
Kreu- zungsvereinbarung festzulegen. Vorzugsweise ist eine 
Ho �he von 4,50 m festzulegen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die lichte 
Ho �he von mindes- tens 4,50 m wird Bestandteil der 
Kreuzungsvereinbarung. 

DB Services Immobilien GmbH (7), c. DB Systel GmbH 

Ein Teil des angefragten Bereichs (Strecke 6020 km 24,2 bis km 
24,45) grenzt an trogverlegte TK-Kabel oder TK-Anlagen der DB 
Netz AG und der DB Systel (in beigefu �gten Anlagen dargestellt). 

Der Hinweis betrifft die konkrete Umsetzung der 
Planung und wird im Baugenehmigungsverfahren 
beru �cksichtigt. 

Der angefragte Bereich entha �lt keine TK-Kabel oder TK-Anlagen 
der Arcor AG. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 


